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  Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 
 

 

 Auf der 8065. Sitzung des Sicherheitsrats am 10. Oktober 2017 gab der Präsident des 

Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Die Situation in Li-

byen“ im Namen des Rates die folgende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat bekräftigt sein nachdrückliches Bekenntnis zur Souveräni-

tät, Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Libyens. 

 In dieser Hinsicht billigt der Sicherheitsrat den Aktionsplan der Vereinten Na-

tionen für die Wiederaufnahme eines alle Seiten einschließenden politischen Prozes-

ses unter libyscher Eigenverantwortung und unter der Vermittlung und Führung der 

Vereinten Nationen, den der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs, Ghassan Sala-

mé, am 20. September 2017 in New York auf einer Veranstaltung auf hoher Ebene 

zu Libyen vorgelegt hat. Der Rat begrüßt die Unterrichtung durch Fayiz as-

Sarradsch, den Ministerpräsidenten und Vorsitzenden des Präsidentschaftsrats der 

Regierung der nationalen Eintracht, über die jüngsten politischen, sicherheitsbezo-

genen und humanitären Entwicklungen in Libyen. Der Rat bekräftigt die Resolution 

2259 (2015) und anerkennt die wichtige Rolle, die Fayiz as-Sarradsch bei der Förde-

rung der nationalen Aussöhnung spielt. 

 Der Rat begrüßt das Ziel des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, einen 

Übergangsprozess unter libyscher Führung zu unterstützen, der zur Schaffung stabi-

ler, vereinter, repräsentativer und wirksamer Verwaltungsstrukturen im Rahmen des 

Libyschen politischen Abkommens führen wird. Der Rat begrüßt die raschen Schrit-

te zur Einleitung dieses Prozesses, insbesondere das Treffen der Delegierten des li-

byschen Abgeordnetenhauses und des Hohen Staatsrats unter der Ägide des Sonder-

beauftragten des Generalsekretärs, Ghassan Salamé, das am 26. September 2017 be-

gann. Der Rat erwartet mit Interesse die weitere stufenweise Umsetzung des Ak-

tionsplans im Vorfeld der Abhaltung von Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 

innerhalb eines Jahres. 

 Der Sicherheitsrat fordert alle Libyer mit allem Nachdruck auf, in einem Geist 

der Kompromissbereits
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libyschen Parteien nahe, rasch und gemeinsam daran zu arbeiten, das Libysche poli-

tische Abkommen zu ändern und vollständig durchzuführen, um weitere im Ak-

tionsplan vorgesehene Fortschritte zu ermöglichen. Der Rat verweist auf Ziffer 5 der 

Resolution 2259 (2016) und bekräftigt, dass jeder Versuch libyscher Parteien, den 

von den Vereinten Nationen vermittelten politischen Prozess unter libyscher Füh-

rung zu untergraben, unannehmbar ist. 

 Der Rat unterstreicht, dass es keine militärische Lösung der Krise geben kann, 

und erklärt erneut, dass alle Parteien in Libyen Zurückhaltung üben und jede Gewalt 

und alle Handlungen unterlassen müssen, die den von den Vereinten Nationen ver-

mittelten Prozess untergraben könnten. Der Rat fordert alle Libyer zur Einhaltung 

der Waffenruhe auf, wie in der nach dem Treffen in Paris am 25. Juli 2017 abgege-

benen Gemeinsamen Erklärung gefordert. 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die jüngsten Anstrengungen, einen alle Seiten ein-

schließenden politischen Dialog zwischen allen Libyern zu verstärken, einschließlich 
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 Der Sicherheitsrat bekundet seine Absicht, die bei der Umsetzung des Aktions-

plans der Vereinten Nationen erzielten Fortschritte zu überwachen, und ersucht den 

Generalsekretär in dieser Hinsicht, entsprechende aktuelle Informationen in seine 

Berichterstattung nach Resolution 2376 (2017) aufzunehmen.“ 

 


